
 

  

S 7 RJ 1074/97 A

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 16
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 1074/97 A
Datum 08.01.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RJ 49/00
Datum 27.06.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom
08.01.1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitgegenstand ist die GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Der am 1938 geborene KlÃ¤ger ist jugoslawischer StaatsangehÃ¶riger. In seinem
Heimatland hat er von 1957 bis 17.12.1992 mit Unterbrechnungen
Versicherungszeiten zurÃ¼ckgelegt. Seit 17.12.1992 bezieht er Invalidenrente. In
Deutschland war er 23 Monate lang (von 1969 bis 1971) versicherungspflichtig
beschÃ¤ftigt.

Laut seinen Angaben war er in Jugoslawien als gelernter Maurer und Zimmermann
tÃ¤tig, wÃ¤hrend er in der Bundesrepublik als Maurer bzw. Arbeiter in einer
Stahlgussfabrik tÃ¤tig war. Die T. Stahl AG hat am 18.03.1998 mitgeteilt, dass der
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KlÃ¤ger vom 22.08.1969 bis 07.06.1971 als Scherengehilfe mit einer ungelernten
TÃ¤tigkeit im HÃ¼ttenwerk O. beschÃ¤ftigt war. Entlohnt wurde er nach der
Lohngruppe 2 des Manteltarifvertrages der Eisen- und Stahlindustrie Nordrhein-
Westfalen.

Zusammen mit dem Rentenantrag vom 09.10.1995 wurde das Gutachten der
Invalidenkommission vom 21.05.1996 vorgelegt, wonach der KlÃ¤ger seit
17.12.1992 Invalide ist. DemgegenÃ¼ber ergab die von der Beklagten veranlasste
sozialmedizinische Stellungnahme, dass das LeistungsvermÃ¶gen erst ab dem
Untersuchungstag am 21.05.1996 auf unter zwei Stunden herabgesunken ist.
Daraufhin lehnte die Beklagte am 02.04.1997 eine RentengewÃ¤hrung mit der
BegrÃ¼ndung ab, im maÃ�gebenden FÃ¼nfjahreszeitraum vom 21.05.1991 bis
20.05.1996 seien nur 20 Kalendermonate mit Pflichtbeitragszeiten belegt. Der
Widerspruch wurde am 07.08.1997 zurÃ¼ckgewiesen.

Mit seiner Klageerhebung vom 01.09.1997 machte der KlÃ¤ger geltend, nicht erst
seit 1996, sondern bereits seit 1992 Invalide zu sein. Im Auftrag des Gerichts
erstellte der Internist und Radiologe Dr.R. am 13.07.1998 ein Gutachten nach
Aktenlage. Seines Erachtens ist eine fundierte Beurteilung erst ab Mai 1996
mÃ¶glich. RÃ¼ckschlÃ¼sse auf ein bis zwei Jahre vorher seien bedingt mÃ¶glich. Er
schÃ¤tzte, dass das LeistungsvermÃ¶gen wegen des Zusammenwirkens des
kÃ¶rperlichen Leistungsabbaus bei kardiorespiratorischer Insuffizienz,
degenerativen WirbelsÃ¤ulenverÃ¤nderungen und AlkoholmiÃ�brauch ab ca. Mai
1995 auf unterhalbschichtig herabgesunken war. Im Dezember 1994 sei noch eine
leichte VollschichttÃ¤tigkeit mÃ¶glich gewesen. Das Sozialgericht Landshut wies die
Klage am 08.01.1999 mit der BegrÃ¼ndung ab, auch bei einem Versicherungsfall
1995 seien die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht
erfÃ¼llt.

Nach der am 05.02.1999 erfolgten Berufungseinlegung zog das Gericht von der
Invalidenkommission in Belgrad die medizinischen Unterlagen bei, aufgrund welcher
1992 Invalidenrente zuerkannt worden ist. Dr.L. , der Beratungsarzt der Beklagten,
konnte daraus keinen leistungsrelevanten neuen medizinischen Aspekt erkennen. In
seiner ergÃ¤nzenden gutachterlichen Stellungnahme vom 16.03.2001 verneinte Dr.
R. Anhaltspunkte fÃ¼r einen Versicherungsfall vor Mai 1995. Das im Mai 1992
eingetretene Rezidiv der TBC sei noch im selben Jahr ausgeheilt, Ende 1992 habe
keine wesentliche EinschrÃ¤nkung der Herzleistungsbreite vorgelegen und die
neurologische Diagnose von damals sei ohne Befund gewesen.

Der KlÃ¤ger, der sich hierzu nicht geÃ¤uÃ�ert hat, beantragt sinngemÃ¤Ã�, den
Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 08.01.1999 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 02.04.1997 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 07.08.1997 zu verurteilen, ab 01.10.1995
ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente, hilfsweise BerufsunfÃ¤higkeitsrente zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Beklagtenakten, der Akten des
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Sozialgerichts Landshut sowie der Berufungsakten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die gemÃ¤Ã� Â§ 143 SGG statthafte, form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist
zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht begrÃ¼ndet. Der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Landshut vom 08.01.1999 ist ebensowenig zu beanstanden wie der Bescheid der
Beklagten vom 02.04.1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
07.08.1997. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Rechtsgrundlage fÃ¼r die vom KlÃ¤ger angestrebte ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente ab
der erstmaligen Antragstellung am 09.10.1995 ist Â§ 44 SGB VI in der bis
31.12.2000 geltenden Fassung. Danach ist neben der ErfÃ¼llung der allgemeinen
Wartezeit und dem Vorliegen von ErwerbsunfÃ¤higkeit das Vorhandensein von drei
Jahren mit PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder
TÃ¤tigkeit in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt des Versicherungsfalls
vorausgesetzt (Â§Â§ 50 Abs.1, 51 Abs.1, 44 Abs.1 Satz 1 Nr.1, 44 Abs.1 Nrn.2 und 3
SGB VI). Die letztgenannte Voraussetzung erfÃ¼llt der KlÃ¤ger nicht.

Unstreitig ist der KlÃ¤ger seit Mai 1995 auÃ�erstande, einer regelmÃ¤Ã�igen
ErwerbstÃ¤tigkeit nachzugehen. Dies ergibt sich aus dem ausfÃ¼hrlichen
Gutachten des vom Sozialgericht bestellten SachverstÃ¤ndigen Dr.R. , dem sich die
Beklagte unter Berufung auf die sozialmedizinische Stellungnahme Dr.L. vom
01.03.2001 angeschlossen hat. Ausgehend von den bei der Untersuchung am
21.05.1996 erhobenen Befunden stellte der SachverstÃ¤ndige fest, dass die
erhebliche LeistungseinschrÃ¤nkung nicht erst am Untersuchungstag eingetreten
sein konnte. In Kenntnis der Verlaufsgegebenheiten stellte er rÃ¼ckblickend fest,
dass bei den geschilderten GesundheitsstÃ¶rungen zusammenwirkend schon etwa
ein Jahr davor, also im April 1995, eine so wesentliche LeistungseinbuÃ�e
vorgelegen hat, dass von diesem Zeitpunkt an auch eine zeitliche
LeistungseinschrÃ¤nkung nachvollziehbar ist. Eine weitere RÃ¼ckverlegung des
Versicherungsfalls war nicht begrÃ¼ndbar, nachdem keine Befunddokumentation
aus dem Zeitraum zwischen 1992 und 1996 vorgelegen hat.

Die im Laufe des Berufungsverfahrens beigezogenen bzw. vorgelegten
medizinischen Unterlagen rechtfertigen keine Vorverlegung des Versicherungsfalls
vor Mai 1995. Bei dieser Beurteilung stÃ¼tzt sich der Senat auf die ausfÃ¼hrliche
ergÃ¤nzende gutachterliche Stellungnahme des gerichtlich bestellten
SachverstÃ¤ndigen Dr.R. , der die Vorbefunde sorgfÃ¤ltig gewÃ¼rdigt und seine
Beurteilung schlÃ¼ssig begrÃ¼ndet hat. Aufgrund seiner langjÃ¤hrigen TÃ¤tigkeit
als SachverstÃ¤ndiger im Bereich der Bayerischen Sozialgerichtsbarkeit verfÃ¼gt er
sowohl Ã¼ber die erforderlichen Kenntnisse als auch Ã¼ber die praktische
Erfahrung, um sÃ¤mtliche hier in Betracht kommenden gesundheitlichen
StÃ¶rungen medizinisch zutreffend einzuordnen und ihre Auswirkungen auf die
EinsatzfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers im allgemeinen Erwerbsleben sachgerecht zu
beurteilen. Mit seiner WÃ¼rdigung befindet er sich in Ã�bereinstimmung mit Dr.L. ,
der den Befunden aus 1992 ebenfalls keine leistungsrelevante Bedeutung zumisst.
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Der Senat hat berÃ¼cksichtigt, dass von Seiten der Ã�rztekommission in Belgrad
bereits 1992 InvaliditÃ¤t bejaht worden ist. Vorausgegangen war die EinschÃ¤tzung
eines Krankenhausarztes von Ende 1992, dass der KlÃ¤ger fÃ¼r das Bauwesen
absolut arbeitsunfÃ¤hig sei. Berufs- und ErwerbsunfÃ¤higkeit sind jedoch allein
nach den deutschen Rechtsvorschriften und entsprechend den hier entwickelten
sozialmedizinischen GrundsÃ¤tzen festzustellen. Etwas anderes ergibt sich auch
nicht aus dem zwischenstaatlichen Sozialversicherungsabkommen. SÃ¤mtliche von
den jugoslawischen Ã�rzten genannten GesundheitsstÃ¶rungen sind von dem
deutschen SachverstÃ¤ndigen auf ihre Wertigkeit fÃ¼r die EinsatzfÃ¤higkeit im
allgemeinen Erwerbsleben beurteilt worden. Dessen unabhÃ¤ngige und
sachkundige WÃ¼rdigung ist nachvollziehbar.

In der Zeit vom 11.05. bis 21.09.1992 ist der KlÃ¤ger wegen des Rezidivs einer
fibrotisch kavernÃ¶sen Tuberkulose des rechten Lungenoberlappens behandelt
worden. Dabei hat sich die mehrmonatige kombinierte Behandlung mit
tuberkulostatischen Medikamenten als erfolgreich erwiesen. Die klinischen
bakteriellen und rÃ¶ntgenologischen Befunde sprechen dafÃ¼r, dass das Rezidiv
ausgeheilt ist. Folglich bestand nur vorÃ¼bergehende ArbeitsunfÃ¤higkeit, jedoch
kein Dauerkrankheitszustand. Der narbige Ausheilungsbefund ist kein
Berentungsgrund. Die bereits damals bestÃ¤tigte Bronchitis bedingt fÃ¼r sich allein
keine EinschrÃ¤nkung der zeitlichen LeistungsfÃ¤higkeit.

Ende 1992 wurde der KlÃ¤ger wegen der toxischen Auswirkungen des bekannten
chronischen AlkoholmiÃ�brauchs stationÃ¤r behandelt. Diagnostiziert wurden ein
alkoholischer Leberschaden, eine Polyneuropathie und Auswirkungen auf Hirn- und
Herzfunktion. Der spÃ¤ter festgestellte Bluthochdruck wurde jedoch vom
Kardiologen nicht erwÃ¤hnt. Die Auswertung der Originalbefunde ergab, dass sich
tatsÃ¤chlich kein Hinweis fÃ¼r einen Herzmuskelschaden, eine Mangeldurchblutung
oder RhythmusstÃ¶rungen zeigte. Insbesondere ergab sich daraus kein Hinweis
fÃ¼r eine alkoholische Kardiomyopathie. Die neurologischen Folgen des
chronischen Alkoholmissbrauchs wurden schlieÃ�lich nur diagnostiziert, nicht mit
Befunden belegt.

Trotz der unstreitig bestehenden ErwerbsunfÃ¤higkeit ab Mai 1995 ist ein
Rentenanspruch nicht begrÃ¼ndet. Er scheitert daran, dass die erforderlichen
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt sind. Im danach
maÃ�geblichen FÃ¼nfjahreszeitraum vom 30.04.1990 bis 30.04.1995 hat der
KlÃ¤ger anstatt der erforderlichen 36 Kalendermonate lediglich 33 Kalendermonate
lang PflichtbeitrÃ¤ge entrichtet. Der letzte Pflichtbeitrag ist vom jugoslawischen
RentenversicherungstrÃ¤ger fÃ¼r den Monat Dezember 1992 bescheinigt worden.

Der Zeitraum von fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit
verlÃ¤ngert sich nicht um Zeiten des InvaliditÃ¤tsbezugs in Jugoslawien. Laut dem
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sozialistischen
FÃ¶derativen Republik Jugoslawien werden fÃ¼r den Erwerb des
Leistungsanspruchs nur anrechnungfÃ¤hige Versicherungszeiten des anderen
Vertragsstaats angerechnet (Art.25); VerlÃ¤ngerungstatbestÃ¤nde, die deutschen
VerlÃ¤ngerungstatbestÃ¤nden entsprechen, sind jedoch nicht gleichgestellt.
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PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit vor Eintritt
der ErwerbsunfÃ¤higkeit sind fÃ¼r Versicherte nicht erforderlich, die vor dem 1.
Januar 1984 die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben, wenn jeder Kalendermonat
vom 1. Januar 1984 bis zum Kalendermonat vor Eintritt der ErwerbsunfÃ¤higkeit mit
Anwartschaftserhaltungszeiten belegt ist. FÃ¼r Kalendermonate, fÃ¼r die eine
Beitragszahlung noch zulÃ¤ssig ist, ist eine Belegung mit
Anwartschaftserhaltungszeiten nicht erforderlich (Â§ 241 Abs.2 SGB VI). Diese
Ausnahmevorschrift kommt fÃ¼r den KlÃ¤ger deshalb nicht in Betracht, weil 1993
und 1994, also vor der Rentenantragstellung, nicht belegte LÃ¼cken bestehen,
fÃ¼r die ein freiwilliger Beitrag gemÃ¤Ã� Â§ 197 Abs.2 i.V.m. Â§ 198 Satz 1 SGB VI
im Nachhinein nicht gezahlt werden darf. Eine etwaige Berechtigung zur
Nachentrichtung freiwilliger BeitrÃ¤ge ab dem Jahr der Rentenantragstellung 1995
ist daher nicht geeignet, einen Rentenanspruch zu begrÃ¼nden.

Im Hinblick auf die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen wÃ¤re
der hilfsweise zu prÃ¼fende Anspruch auf BerufsunfÃ¤higkeitsrente nur
begrÃ¼ndet, wenn der Versicherungsfall der BerufsunfÃ¤higkeit von dem der
ErwerbsunfÃ¤higkeit abwiche und vor Mai 1995 eingetreten wÃ¤re. Dies ist jedoch
nicht der Fall. BerufsunfÃ¤hig ist ein Versicherter, dessen ErwerbsfÃ¤higkeit wegen
Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von kÃ¶rperlich,
geistig und seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und
gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der
TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit vom Versicherten zu beurteilen ist,
umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und
ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie
ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen (Â§ 43 Abs.2 Satz 1 und 2 SGB VI in
der bis 31.12.2000 maÃ�gebenden Fassung). Es mag sein, dass das
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers bereits 1992 soweit beeintrÃ¤chtigt war, dass er
seine in der Bundesrepublik ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Scherengehilfe nicht mehr
ausÃ¼ben konnte. Sein RestleistungsvermÃ¶gen war jedoch im maÃ�geblichen
Zeitraum bis April 1995 dergestalt, dass er noch zumutbar auf eine andere
TÃ¤tigkeit verwiesen werden konnte.

Ausgangspunkt fÃ¼r die Beurteilung von BerufsunfÃ¤higkeit ist nach der
stÃ¤ndigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts der bisherige Beruf, den der
Versicherte in der Bundesrepublik Deutschland ausgeÃ¼bt hat (vgl. BSG SozR 2200
Â§ 1246 Nr.107 und BSG SozR 3-2600 Â§ 43 Nr.17). Die Wertigkeit dieses Berufs
bestimmt, ob der Versicherte auf eine andere TÃ¤tigkeit verwiesen werden kann,
die ihm sowohl sozial zumutbar als auch gesundheitlich zutrÃ¤glich ist. Als
ungelernter Arbeiter, der auch so bezahlt worden ist â�� bei der Tariflohngruppe 2
handelt es sich um die zweitniedrigste Lohngruppe -, ist der KlÃ¤ger jedoch auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt in der gesamten Bundesrepublik Deutschland verweisbar.
Eine konkrete TÃ¤tigkeit ist dabei nicht zu benennen. Zwar konnte der KlÃ¤ger nur
noch leichte TÃ¤tigkeiten in geschlossenen RÃ¤umen in wechselnder
KÃ¶rperhaltung ausfÃ¼hren, wobei das Heben und Tragen von Lasten, gebÃ¼ckte
Zwangshaltung und nasskalte Witterungsexpositionen sowie nervenbelastende
TÃ¤tigkeiten mit StreÃ�wirkung nicht mehr zumutbar waren. Entscheidend ist, dass
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die oben dargestellten GesundheitsstÃ¶rungen zu keiner quantitativen
LeistungseinschrÃ¤nkung gefÃ¼hrt haben. Eine zeitliche EinschrÃ¤nkung des
LeistungsvermÃ¶gens ist erst ab Mai 1995 begrÃ¼ndbar. Weil davon auszugehen
ist, dass es fÃ¼r VollzeittÃ¤tigkeiten in hinreichender Zahl ArbeitsplÃ¤tze gibt, und
Anhaltspunkte dafÃ¼r fehlen, dass der Arbeitsmarkt trotz vollschichtiger
EinsatzfÃ¤higkeit verschlossen war, war der KlÃ¤ger nicht vor Mai 1995
berufsunfÃ¤hig.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Anhaltspunkte dafÃ¼r, die Revision zuzulassen, sind nicht gegeben.

Erstellt am: 09.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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